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Berlin, 30. Oktober 2018 
 

„Wichtige Hinweise für Fluggäste“ – ADV stellt neu gestaltetes Plakat 
zur Passagierinformation vor  
 
Die Bestimmungen bei Flugreisen zur Mitnahme von Fl üssigkeiten, gefährlichen Gütern 
und verbotenen Gegenständen im Hand- und Reisegepäc k sind umfangreich und für 
den Passagier nur schwer zu überblicken. Ein neues Plakat zum Aushang in den 
Terminals der deutschen Flughäfen soll helfen, Frag en und Missverständnissen 
vorzubeugen. 
 
Einen wichtigen Beitrag für eine verbesserte Passagierinformation soll ein neu gestaltetes 
Plakat leisten, das heute der Flughafenverband ADV zusammen mit seinen Mitgliedsflughäfen 
in Berlin vorgestellt hat. Die Vorteile für die Passagiere liegen auf der Hand: Das Plakat stellt 
wichtige nationale und internationale Vorgaben präzise und anschaulich dar. Es ermöglicht 
dem Reisenden, sich bei seiner Reisevorbereitung oder am Flughafen vor dem Check-In, der 
Gepäckaufgabe bzw. der Sicherheitskontrolle zu informieren.  
 
Folgende Themen werden auf einer Seite illustriert:  
• Welche Flüssigkeiten darf ich im Handgepäck mitführen und welche Ausnahmen gelten? 
• Welche Gegenstände / Dangerous Goods (Gefahrstoffe) sind im Handgepäck und aufge-

gebenen Gepäck verboten? 
• Welche Rechte habe ich als Flugpassagier? 
 

Dazu kommentiert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: „Es freut mich, dass die 
Luftsicherheitsexperten der Flughäfen das neu gestaltete Plakat „Wichtige Hinweise für 
Fluggäste“ erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Die kurze und prägnante Darstellung hilft 
den Reisenden bei der Orientierung. Es soll auch helfen, die Handgepäck-Nachkontrollen zu 
verringern und damit den zügigen Ablauf an den Sicherheitskontrollstellen zu fördern.“   
 
Das Plakat liegt aktuell in einer deutschen und englischen Version vor und wurde von den 
deutschen Luftsicherheitsbehörden hinsichtlich Richtigkeit und Aktualität bestätigt. 
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Besuchen Sie uns auf Facebook:  
http://www.facebook.com/pages/Flughafenverband-ADV/218595918161954 
 
Über den Flughafenverband ADV: 
Als ältester ziviler Luftfahrtverband in Deutschland vertritt die ADV – Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verkehrsflughäfen (ADV) – bereits seit 1947 die Interessen ihrer Mitglieder. Dabei arbeitet die ADV eng 
mit den Flughäfen in Österreich, der Schweiz und Ungarn zusammen. 
Der Flughafenverband ADV setzt sich für einen wettbewerbsfähigen Luftverkehr und moderne, 
leistungsfähige Flughäfen in Deutschland ein. Das gute Miteinander von Anwohnern und Flughäfen ist 
der ADV ein besonderes Anliegen. 
 
In allen rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen ist die ADV der Berater und Partner von Wirtschaft, 
Politik und Regionen. Die Facharbeit umfasst zudem die Bereiche Luftsicherheit, Standortentwicklung, 
Flughafenbetrieb und Flughafeninfrastruktur, vernetzte Verkehrsplanung sowie den Umwelt- und 
Fluglärmschutz. 
 

* * * 
 
Möchten Sie keine Pressemitteilung mehr von uns erhalten? Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an: 
presse@adv.aero. 

 
 
 


